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DER PADAGOGISCHE BEOBACHTER

IM KANTON ZURICH

Organ des Zircher Kantonalen Lehrervereins -

Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL

55. JAHRGANG NUMMER 12 23.JUNI 19861

Lohnabzug bei auswartigem Wohnsitz

Wie wir erfahren haben, wird in der Stadt Winterthur
schon seit lingerer Zeit auf einen Lohnabzug bei aus-
wirtigem Wohnsitz verzichtet.

Unsere Mitteilung im PB Nr. 6/1961 unter dem glei-
chen Titel ist deshalb in diesem Sinne zu korrigieren.
Wir freuen uns iiber die aufgeschlossene Haltung der
zustindigen Behorde, die damit ihren Willen bekundet,
die Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche zu ver-
ringern. Die Redaktion

Zircher Kantonaler Lehrerverein

PROTOKOLL DER PRASIDENTENKONFERENZ

Freitag, den 26. Mai 1961, 19.00 Uhr,
im Bahnhofbuffet Ziirich-HB

Prisenz: Der Kantonalvorstand volizihlig; die Sektions-
priasidenten (E. Leisinger ersetzt durch O. Schnyder,
Dielsdorf; E. Sturzenegger vertreten durch E. Diener,
Affoltern).

Vorsitz: Hans Kiing, Kantonalprisident.

Traktanden: 1. Protokoll. 2. Mitteilungen. 3. Geschifte
der ordentlichen Delegiertenversammlung. 4. Gemeinde-
leistungen fiir Lehrer im Ruhestand. 5. Mitgliederwer-
bung. 6. Allfilliges.

1. Protokoll

Das Protokoll der letzten PK vom 17. Januar 1961 ist im
PB Nr. 4/1961 verdffentlicht worden. Es wird ohne Be-
merkungen genehmigt.

2. Mitteilungen

2.1. Die Vorlage iiber Teuerungszulagen an Rentner
ist vom Kantonsrat ohne Opposition genehmigt worden.
Die neuen Ansiitze bringen unsern Kollegen im Ruhe-
stand eine Verbesserung von rund 300 Franken und sind
auf den 1.Januar 1961 riickwirkend in Kraft gesetzt
worden.

2.2. Die Schaffung der eidgendssischen Invalidenver-
sicherung machte eine Revision der Statuten der BVK
notwendig. Bei dieser Gelegenheit wurden noch weitere
Aenderungen vorgenommen, welche den Forderungen
des Personals teilweise entgegenkamen. Der Vorsitzende
orientiert iiber die wesentlichen Neuerungen: a) Die In-
validenrenten werden im Minimum von 30 %o auf 40 %o
erhoht, aber anderseits um 17 %/, hochstens um 1000
Franken, gekiirzt, sofern der Rentner von der eidgends-
sischen Invalidenversicherung bereits eine Rente erhilt.
b) Die BVK anerkennt die Berufsinvaliditit und springt
da mit Zuschiissen ein, wo kein Anspruch auf die eid-
genossische Invalidenversicherung besteht. ¢) Neu sind
Kinderzulagen an Vollinvalide. d) Die Witwenrente wird
jetzt auf Grund der Verhiltmisse vom Todestag des Ver-
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sicherten berechnet (bisher war die Situation am Tage
der Pensionierung massgebend). e) Aussergewohnlich ist
die kriftige Riickwirkung auf 1%/4 Jahre zuriick. Die
schon seit Jahren erhobene Forderung der Personalver-
bénde, die Sparversicherten nach angemessener Karenz-
frist in die Vollversicherung aufzunehmen, konnte noch
nicht realisiert werden, sie wird aber von den zustindi-
gen Instanzen weiter gepriift.

Die jiingste Revision der AHV bringt auch dem Lehrer
im Ruhestand eine spiirbare Verbesserung; die Erhohung
der Altersrenten kommt ihm vollumfinglich zugute.
Unsere Beratungsstelle fiir Versicherungsfragen (Walter
Seyfert, Steinmiiristrasse, Pfiffikon ZH) ist zu weiteren
Auskiinften bereit.

2.3. Hinweis auf die beim Kantonsrat hingigen Motio-
nen Zellweger (betr. Bezirksschulpflege), Senn (betr.
Schulsynode) und Dr. Lehmann (betr. Verpflichtung zum
Schuldienst).

2.4. Auf dem Sekretariat des SLV wurde Friulein
Bereuter, welche zuriickgetreten ist, durch Friulein
Dora Pfenninger ersetzt.

2.5. Die vom SLV eingesetzte Kommission zur Ueber-
prifung der Organisation und des Titigkeitsbereiches
hat ihre Arbeit abgeschlossen. Bericht und Antrige lie-
gen gegenwirtig beim Zentralvorstand.

2.6. Die Erziehungsdirektion hat im Zusammenhang
mit der Schaffung der Schulzeugnisse fiir die Real- und
Oberschule die Frage aufgeworfen, ob nicht auch die
Noten fiir Mddchenhandarbeit und fiir Hauswirtschaft
in die Schulzeugnisse aufgenommen werden konnten.
Auf die Ausstellung separater Zeugnisse fiir diese Ficher
wiirde verzichtet. Die Arbeitsschul- und Hauswirtschafts-
lehrerinnen wurden durch ein Rundschreiben zur Ver-
nehmlassung aufgefordert. Auf Wunsch unseres Ver-
treters im Erziehungsrat erhielt auch der ZKLV Gelegen-
heit, sich zur Frage zu dussern. Die auf wenige Tage be-
messene Frist liess eine Abklirung im grossen Kreise
nicht zu. Eine in aller Eile einberufene Konferenz, an
welcher der KV, je ein Vertreter der Stufenkonferenzen
(ausser ELK), die kantonalen Inspektorinnen fiir Mad-
chenhandarbeit und Hauswirtschaft und die Vereinigun-
gen der Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen ver-
treten waren, kamen einhellig zum Ergebnis, dass die
Frage griindlich und auf breiter Basis abzukliren sei.
Die Erziehungsdirektion hat den Plan vorderhand zu-
riickgestellt.

2.7. Das Reglement betreffend Klassenlager, mit dem
sich die Stufenkonferenzen und der KV seit geraumer
Zeit zu befassen hatten, liegt jetzt den Kapiteln zur Be-
gutachtung vor. Die Abinderungsantrige und ein Gegen-
vorschlag des ZKLV werden den Kapitularen schriftlich
ausgehiindigt. Die im Reglement der Erziehungsdirek-
tion postulierte obligatorische Teilnahme der Schiiler
ist der neuralgische Punkt der Vorlage. Der ZKLV ver-
tritt den Standpunkt, dass kein Vater gezwungen werden
sollte (und nach Ansicht des KV auch nicht gezwungen
werden kann), sein Kind in ein Klassenlager zu geben.
Der Synodalvorstand ist zu eigenen Gegenvorschligen
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gekommen, die indessen nur in der Frage des Obligato-
riums wesentlich von denen -des ZKLV abweichen.

2.8. Eine erziehungsritliche Kommission hat sich
unter dem Vorsitz von Eugen Ernst mit der Schaffung
eines neuen Stundenplanreglementes befasst. In starker
Anlehnung an die Vorschlige dieser Kommission hat die
Erziehungsdirektion einen Vorschlag ausgearbeitet, mit
dem sich der Synodalvorstand und die freien Organisa-
tionen schon befasst haben. Sie sind dabei zu Gegen-
vorschlidgen gelangt. Auch dieses Reglement wird noch
den Weg iiber die Begutachtung durch die Kapitel
gehen.

2.9. Karl Graf teilt mit, dass das Kapitel Biilach eine
Lehrerin als Abgeordnete der Lehrerschaft in die Be-
zirksschulpflege gewihlt hat. Dies entspricht den Inten-
tionen der Motion Zellweger (siche Punkt 2.3. dieses
Protokolls).

3. Geschiifte der ordentlichen Delegiertenversammlung

A. Statutarische Geschiifte

Die DV 1961 ist auf den 17. Juni angesetzt. Die Ge-
schiftsliste findet die Zustimmung der Prisidenten.
Rechnung 1960 und Budget 1961 werden vom Zentral-
quistor Walter Seyfert erliutert; das Wort dazu wird
nicht gewtinscht. Zuhanden der Delegiertenversamm-
lung des SLV hat unsere DV Wahlvorschlige einzu-
bringen: a) fiir ein Mitglied des Zentralvorstandes, b) fiir
ein Mitglied der Jugendschriftenkommission. Die Prisi-
denten sind mit den Vorschligen des KV einverstanden.
Weitere Ersatzwahlen sind nétig fiir zwei Delegierte in
den SLV, fiir einen Delegierten im Kantonalziirche-
rischen Verband der Festbesoldeten und in den Leiten-
den Ausschuss des Pestalozzianums. Auch hier kann der
Kantonalvorstand mit Nominationen aufwarten, welche
die Zustimmung der PK finden. Nur fiir den einen
Delegierten in den SLV muss die Sektion Affoltern in
ihren Reihen noch Umschau halten, da der KV erst in
den letzten Tagen vom Ausscheiden Max Siegrists
Kenntnis bekommen hat. Auf Antrag von Karl Graf be-
auftragen die Anwesenden den Vorstand, dem durch
Krankheit schwergepriiften ehemaligen Quistor der
Sektion Affoltern, dessen aktive Mitarbeit noch in bester
Erinnerung steht, die besten Wiinsche zu baldiger Ge-
nesung zu iibermitteln, was vom KV bereits in die Wege
geleitet worden ist.

B. Sachgeschiifte

Als neuntes Geschift steht auf der Traktandenliste des
17. Juni, gemiss einem Begehren der Sektion Ziirich,
die Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes. Die PK
streift in diesem Zusammenhang auch die andere Be-
soldungsfrage, welche zum mindesten einen Teil der
Lehrerschaft stark beschiftigt: die Besoldung der Real-
und Oberschullehrer. Antrag und Weisung des Regie-
rungsrates hiezu sind im PB Nr. 7/8 dieses Jahres ver-
offentlicht worden. Sie liegen gegenwirtig vor der kan-
tonsriitlichen Kommission. In einer Eingabe an letztere
hat der KV bestitigt, dass der regierungsriitliche Anirag
die Zustimmung des ZKLV findet. Auf die Weisung
wurde nicht eingetreten, aber die Forderung nach Ueber-
priifung der Sekundarlehrerausbildung wiederholt.
Einer neuen Ueberpriifung wird gegenwiirtig die Be-
soldung der gesamten Volksschullehrerschaft unterzogen.
Dies ist n6tig geworden, weil den Lehrern der Stadt
Ziirich das vom Stadtrat bewilligte hohere Gehalt nicht
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ausbezahlt werden kann. Die Erh6hung bewegt sich im
Rahmen der Besoldungsverbesserungen fiir das gesamte
stiddtische Personal, die Lehrerlohne kénnen diese Ent-
wicklung indessen nicht mitmachen, weil sie an der
kantonalen Limite anstossen. In gleicher Lage befinden
sich iibrigens die Lehrer einiger anderer Gemeinden.
Karl Gehring weiss ergidnzend zu berichten, dass der
VPOD nichstens mit einer Liste von weiteren Forde-
rungen aufriicken wird, deren Verwirklichung die Be-
nachteiligung der Lehrer noch verschirfen miisste.

Die Versammlung anerkennt, dass den Kollegen in der
Stadt zu ihrem Rechte verholfen werden muss. Sie dis-
kutiert die Massnahmen, die zur Erreichung dieses Zieles
getroffen werden konnten. Die radikalste Losung be-
stinde in der vollstindigen Abschaffung der Limitie-
rung, die aber nur durch eine Gesetzesrevision zu
erreichen wire. Es zeigt sich auch im kleinen Kreis der
Prisidenten, dass die Limite auf der Landschaft nach
wie vor ihre Freunde hat. Es ist nicht zu bestreiten, dass
sie sich in den ehemaligen «pi#dagogischen Notstands-
gebieten» segensreich ausgewirkt hat. Anderseits ist zu-
zugeben, dass sich die Situation seit der Schaffung des
heute geltenden Lehrerbesoldungsgesetzes in vieler Hin-
sicht griindlich geiindert hat.

Sind in der Frage der Limitierung noch Kompromisse
denkbar (Erhéhung des Besoldungsplafonds durch Er-
hohung des Grundgehaltes, Erhéhung des Prozent-
satzes, variable Grenze in Kompetenz des Kantonsrates,
tempordre Aufhebung, bis neue Missverhiltnisse eine
Wiederanwendung nétig machen), so besteht Einmiitig-
keit dariiber, dass der auch schon diskutierte Vorschlag
auf Einfilhrung einer kantonalen Einheitsbesoldung ab-
gelehnt werden miisste.

Es ist zu erwarten, dass die Sektion Ziirich an der DV
mit bestimmten Antrigen aufwarten wird, welche die
Marschroute des ZKLV fiir die niichste Zukunft fest-

legen kénnten.

4. Gemeindeleistungen fiir Lehrer im Ruhestand

Es gibt im Kanton Ziirich pensionierte Kollegen, die
iiber die kantonale Altersrente hinaus keinerlei Zu-
schiisse von seiten ihrer Gemeinde erhalten. Der ZKLV
hat mit Hilfe seiner Sektionen ein Verzeichnis tiber alle
diese Fille angelegt. Er wird sich nach den Sommer-
ferien der Frage zuwenden, auf welchem Wege diesen
Kollegen zu einer freiwilligen Gemeindeleistung ver-
holfen werden konnte. Rechtliche Mittel stehen ihm
hiezu nicht zur Verfiigung, so dass es nicht ohne diplo-
matische Behandlung jedes einzelnen Falles abgehen
wird.

5. Mitgliederwerbung

Die Zahl der Lehrstellen hat im Kanton stark zugenom-
men, im Gegensatz dazu ist die Zahl der Mitglieder beim
ZKLV leicht zuriickgegangen. Es zeigt sich, dass ins-
besondere die jiingsten unter unsern Kollegen zwar die
Friichte gewerkschaftlicher Arbeit gerne geniessen, ja
als selbstverstindlich entgegennehmen, aber nicht ge-
willt sind, ihrerseits etwas dazu zu leisten, und wire es
nur in Form des bescheidenen Mitgliederbeitrages beim
ZKLV. Der KV hat in den letzten Jahren mit mehr oder
weniger Erfolg versucht, die jungen Lehrer noch vor
ihrem Austritt aus dem Oberseminar fiir den Eintritt in
seine Reihen zu gewinnen. Er hat sich diese Werbung
jahrlich bis an die 1000 Franken kosten lassen, doch hat
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der Erfolg nicht immer den Erwartungen entsprochen.
Es stellt sich die Frage, ob man die Werbemethode nicht
indern sollte. Als bestes Mittel zur Gewinnung neuer
Mitglieder hat sich bis heute die personliche Werbung
erwiesen. Der KV nimmt aber gerne weitere Vorschlige
entgegen.

6. Allfilliges

6.1. Die letzte Besoldungserhthung vom November
1959 setzte sich aus dem Einbezug der Teuerungs-
zulage (4%0) und einer Reallohnerhéhung (5 %) zu-
sammen. Die der BVK angeschlossenen Gemeinden er-
hielten Gelegenheit, ihre freiwilligen Leistungen im
gleichen Masse zu erhhen und durch Monatsbetreffnisse
giinstig in die BVK einzukaufen. Nur 22 Gemeinden
haben bis heute von dieser Moglichkeit keinen Ge-
brauch gemacht. Ein Schreiben des ZKLV richtet sich
an die Lehrerschaft dieser Gemeinden, sie solle bei
ihrer Schulpflege die nétigen Schritte zur filligen
Anpassung der Gemeindeleistungen unternehmen.

6.2. W. Bernhard, Winterthur, bemiingelt im Auftrag
einiger Kollegen das spite Erscheinen der Berichte «Aus
den Sitzungen des Kantonalvorstandes». Der Verfasser,
Eugen Emnst, nennt technische, sachliche und person-
liche Griinde fiir die Verzégerung, nimmt die Angelegen-
heit aber gerne zur Priifung entgegen.

6.3. W. Glamer, Uster, hiitte erwartet, dass der KV
auf die Weisungen zum Antrag betreffend Besoldung
der Real- und Oberschullehrer reagiere. Sie vertreten
Auffassungen, die von einem Grossteil der Lehrerschaft
nicht geteilt werden kénne. Karl Gehring stellt fest, dass
der Sekundarlehrerkonvent der Stadt Ziirich der Wei-
sung keine grosse Bedeutung zumesse. Was ziihle, sei
der Antrag. Dem aufmerksamen Leser von Antrag und
Weisung konne iibrigens der «Silberstreifen am Hori-
zont der Sekundarlehrer» nicht entgangen sein.

6.4. H. Grissemann, Meilen, wiirde es begriissen, wenn
der Besoldungsstatistik noch fiir jede Gemeinde der
durchschnittliche Mietpreis fiir eine Vierzimmerwohnung
beigefiigt werden koénnte. Der Prisident und weitere
Redner betonen, dass das Problem der Mietzinse in allen
Gemeinden sehr kompliziert sei. Die Preisunterschiede
zwischen Alt- und Neuwohnungen sind so gross, dass
eine Durchschnittszahl keinen Aussagewert besitzt. Die
da und dort vorhandenen Dienstwohnungen machen die
Frage noch komplexer. Gerechterweise miissten auch
noch die Steuerverhiltnisse mitberiicksichtigt werden.
Als allgemeine Regel darf gelten, dass Mietzinse und
Steuerfuss ungefihr umgekehrt proportional verlaufen.
Die Problematik der Wohnungspreise stellt sich den
iibrigen Erwerbsgruppen nicht weniger als den Lehrern.

Schluss der Sitzung: 21.45 Uhr.

Der Protokollaktuar: A. Wynistorf

Sonderklassen

WELCHE SCHWIERIGEN SCHULER BEDURFEN
EINER SONDERSCHULUNG?

(2. Fortsetzung. Siehe PB Nr. 2/1961)

Die Aufgabe der Beobachtungsklassen

Bevor weitere Schiilerbeispiele zur Darstellung gelangen,
ist es angebracht, Zweck und Aufgabenkreis derjenigen
Sonderklasse, die die schwierigen Schiiler aufnimmt,
kurz zu umschreiben. In Winterthur sind es die Forder-
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klassen und in Ziirich die Beobachtungsklassen. Gleich-
zeitig soll die geplante Differenzierung der Beobach-
tungsklassen skizziert werden. Die Grundlage zu diesen
Ausfithrungen bildet der bereits zitierte Erginzungs-
bericht der Zentralschulpflege der Stadt Ziirich aus
dem Jahre 1957 iiber die Reorganisation des Sonder-
schulwesens.

Die Verordnung vom Jahre 1934 betreffend die Son-
derklassen umschreibt die Aufgabe der Beobachtungs-
klassen wie folgt: Die Beobachtungsklassen dienen in
erster Linie der Beobachtung aller derjenigen Schiiler,
deren erzieherische und schulische Schwierigkeiten in
einer Normalklasse nicht geniigend abgeklirt oder be-
hoben werden kénnen. Gleichzeitig mit der Beobachtung
wird ein Erziehungs- und Schulungsversuch durch-
gefiihrt.

Die Beobachtung soll die Ursachen der Schwierigkeiten
ergrinden und zu praktischen Vorschligen gelangen:

- Erziehungsberatung der Eltern, Kontrolle durch Jugend-

amt, Umschulung, dauernde
Fremdversorgung.

Der Erziehungsversuch bedeutet in der Beobachtungs-
klasse Hilfe zu massvollem und selbsttitigem Dasein
und Tun innerhalb der kleinen Klasse. Es gilt, guten
Kontakt mit dem Kinde und eine méglichst giinstige
Atmosphire in der Schulstube zu schaffen. Die Erzie-
hung regt den Umbau der inneren Dynamik und der
psychischen Gesamtstruktur des Kindes an. Sie erstrebt
Arbeits- und VerhaltensgewShnung und versucht auf
dem Wege der intensivierten erzieherischen Beeinflus-
sung auch die Schulleistungen zu fordern.

Der Schulungsversuch vollzieht sich im Rahmen des
Normallehrplanes. Eine Sonderaufgabe besteht darin,
Liicken im schulischen Wissen und Kénnen festzustellen
und zu schliessen.

Der Kontakt mit den Eltern ist so eng als moglich zu
gestalten. Sein Ziel ist die Reaktivierung des Interesses
der Eltern an ihren Kindern. Sie werden beraten, auf
welche Weise sie bei der Umerziehung und Schulung
mithelfen kénnen.

voriibergehende oder

Berichterstattung

Nach Abschluss der Beobachtungszeit legt der Beobach-
tungsklassenlehrer in einem zusammenfassenden Bericht
seine Beobachtungen und die Ergebnisse der erziehe-
rischen Bemiithungen zuhanden der Schulbehtrden (evtl.
Jugendidmter) schriftlich dar. Die Vernehmlassung des
Beobachtungsklassenlehrers enthilt ferner Vorschlige
und Antrige hinsichtlich der Weiterschulung und kiinf-
tiger erzieherischer Massnahmen. Die Verteilung der
Schiiler nach ihrem Verweilen in der Beobachtungs-
klasse zeigt die folgende Prozenttabelle. Die Zahlen aus
den Jahren 1926-36 stammen aus der Arbeit von Dr.
M. Sidler «Die Ziircher Realbeobachtungsklassen®», und
die Zahlen von 1952-58 wurden ebenfalls in einer
Realbeobachtungsklasse errechnet.

Jahre Jahre

1926—36 1952—58
TotaliSchuler s teaeit oo - 146 110
Prozente:
Riickgliederung in die Normalklasse 65%0 419
Einweisung in Spezialklassen 13% 21%
Versetzung in Heime, Pflegefamilien 21%0 31%
Uebertritt in Privatschulen . . . . 1% 7%

® «Die Ziircher Realbeobachtungsklassen in den Jahren 1926-36»,
Schul- und Biiromaterialverwaltung der Stadt Ziirich, 1937.
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Die obigen Verhiltniszahlen kénnen aus verschiede-
nen Griinden (relativ kleine Schiilerzahl und kurzer
Zeitraum, verschiedene Grosse des Einzugsgebietes, Zu-
filligkeiten bei der Einweisung, der Zusammensetzung
der Klassen und der Kapazitit anderer aufnehmender
Institutionen) nicht als unbedingt reprisentativ genom-
men werden.

Die geplante Differenzierung der Beobachtungsklassen

Bis jetzt nehmen die Beobachtungsklassen alle leistungs-
und verhaltensmiissig auffilligen Kinder auf, sofern ihre
Begabung innerhalb der normalen Intelligenzbreite liegt
und der Leistungsriickgang auf Ursachen einer ungiinsti-
gen Entwicklung und Erziehung zuriickzufiihren ist. Es
sind «gemischte» Klassen. Eigentlich Schwererziehbare
aus der Gruppe der Umuweltbedringenden befinden sich
neben Erziehungsschwierigen aus der Gruppe der Um-
weltbedriingten. Der einweisende Schularzt, aber auch
der Beobachtungsklassenlehrer, der zu jedem Neueintritt
seine Zustimmung gibt, sorgen fiir ein wohlabgewogenes
Gleichgewicht. Dessen Erhaltung gehért zu den wich-
tigsten Aufgaben des Beobachtungsklassenlehrers, weil
der Erfolg seiner Arbeit weitgehend davon abhingig ist.

Im Sinne eines Versuches wiren die Beobachtungs-
klassen in zwei Ziige, in einen Zug A und einen Zug B,
aufzuteilen. Der Zug A entspriche dem heutigen Be-
obachtungsklassentypus. Grundsitzlich wiirden alle
Schiiler zun#chst in den Zug A zur Beobachtung ein-
gewiesen. Der Erfolg der Umerziehung sowie der schu-
lischen Forderung hingt unter Umstinden betrichtlich
vom bisherigen Milieu des Schiilers ab. In den Fillen,
wo dieses als einigermassen giinstig und zufrieden-
stellend beurteilt werden kann, soll auch das erziehungs-
schwierige Kind ausserhalb der Schulzeit dem Eltern-
hause iiberlassen bleiben, da die Familiengemeinschaft
den besten Nihrboden fiir die kindliche Entwicklung
darstellt. Ueberall dort, wo dies nicht zutrifft, sondern
wo von der Familie her die Gefahr einer Verwahrlosung
droht, vermag der erzieherische Einfluss der Schule in
der bisherigen Form nicht mehr zu geniigen. Fiir alle
diese milieugefidhrdeten Schiiler ist deshalb ein neuer
Beobachtungsklassentyp zu schaffen: die Tagesheim-
schule (Zug B). Mit der Schaffung des neuen Schultypes
kénnten diejenigen Schiiler, die durch ihre Unvertrig-
lichkeit und Unbeherrschtheit besonders auffallen und
nicht einmal mehr im Zug A tragbar wiren, im Zug B
einer besonders intensiven erzieherischen Beeinflussung
teilhaftig werden.

Schiilerbeispiele

Im zitierten Reorganisationsvorschlag werden die Schii-
ler, die in der Beobachtungsklasse Aufnahme finden,
folgendermassen charakterisiert:

a) In die Beobachtungsklassen werden Schiiler auf-
genommen, bei denen Erziehungsschwierigkeiten und
ein Absinken der Qualitidt der Schulleistungen schub-
weise auftreten. Es besteht die Maoglichkeit, dass sie
sich spiiter wieder auffangen und nachreifen.

Als Ursachen sind zu nennen: ungiinstige Entwick-
lungsphasen (Infantilitit), gravierende Milieuinderungen

wie z. B. Scheidung, Tod, Milieuwechsel, Aenderung im
Geschwisterverhilinis,

b) Es treten Schiiler ein, die den Leistungsanforde-
rungen trotz normaler Begabung nicht gewachsen sind
wegen einseitiger Begabung, grosser Liicken im Bil-
dungsgang infolge Krankheit, Zuzug oder hiufigen
Lehrerwechsels. Oft ist die Reaktion auf die Ueber-
forderung schwieriges Verhalten.

c) Die letzte Gruppe bildet sich aus Schiilern, die
verwahrlost sind oder die aus konstitutionellen Griinden
an psychopathischen oder neuropathischen Reaktions-
weisen leiden. Hier muss im Einzelfall entschieden wer-
den, ob der Schiiler in der Beobachtungsklasse noch
tragbar ist oder ob eine Fremdversorgung notwendig
wird. Meistens rekrutieren sich aus dieser Gruppe die-
jenigen Schiiler, die wihrend lingerer Zeit in der Beob-
achtungsklasse bleiben sollten, entgegen dem Prinzip,
dass die Beobachtungsklasse eine Durchgangsklasse
bleiben miisse. Zuweilen ist die Fremdversorgung zwar
nicht notwendig, aber die Riickgliederung in die Normal-
klasse ist infolge dauernder psychischer Stérungen auch
nicht angezeigt.

Mit je einem Beispiel sollen nun die typischen Be-
sonderheiten dieser Kategorien aufgezeigt werden.

Schubartiges Auftreten von Erziehungsschwierigkeiten

Robert wurde als sogenannter Notfall angemeldet. Sein
Eintritt in die Beobachtungsklasse musste sofort erfolgen,
weil er in einen eigenartigen Aufregungszustand geraten
war, als er erfahren hatte, dass er die 4.Klasse repe-
tieren miisse. Es war zu heftigen Wutausbriichen und
schweren Depressionen gekommen, so dass die Eltern
gar gefiirchtet hatten, er konnte sich etwas antun. Er
durfte dann entgegen den Bestimmungen der Promo-
tionsordnung provisorisch in die 5. Beobachtungsklasse
eintreten, blieb aber nur einige Wochen darin. Er repe-
tierte, nachdem er sich beruhigt hatte, die 4. Klasse in
einer Normalabteilung,.

Es handelte sich um einen gutbegabten Knaben, der
aber eine schlechte Arbeitshaltung aufwies. Er war zu
wenig ausdauernd und war deshalb in Riickstand ge-
raten, da «Geistesblitze» allein in der 4. Klasse nicht
mehr geniigt hatten. Er wirkte noch sehr kindlich, war
empfindsam und affektiv noch etwas ungeordnet. Nach
aussen schien er aber ausgeglichen, ruhig, und er war
gut erzogen. Dem einschneidenden Erlebnis des Zu-
riickbleibenmiissens war der infantile Bub nicht ge-
wachsen. Vermutlich hatten die Eltern oft gedroht und
hatten die Schockwirkung dadurch noch verstirkt.
Seiner Kindlichkeit gemiss reagierte er darauf mit
«Téubelen». Er fing sich aber bald wieder auf. Dem
intelligenten Knaben konnte man das Verfehlte in seiner
Haltung leicht klarmachen. Nachdem man ihm Einblick
in die Priifungsergebnisse gegeben und ihn ermutigt
hatte, dass ihm doch noch alle Wege offenstiinden, fiigte er
sich aus freien Stiicken in den Entscheid.

(Weitere Ausziige folgen.) K. Liithi

Redaktion des «Pidagogischen Beobachters»

746

: Hans Kiinzli, Ackersteinstrasse 93, Ziirich 10/49

(48)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des Zürcher kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 23. Juni 1961, Nummer 12

